
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl

Baumassenzahl

Maximale Baukörperhöhe bezogen auf m ü. NHN
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

0,8

10,0

 H max =

Industriegebiet, siehe textliche Festsetzung Nr. 1GI

a Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 3

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Landwirtschaft

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG

gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur  Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung Nr. 4

Baugrenze

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung :

- Fußweg / RadwegF + R

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von bodenständigen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung Nr. 4   

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT

gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB

Fläche für die Wasserwirtschaft

PLANZEICHENERLÄUTERUNG



Gefährdungspotential durch mögliche Kampfmittelbelastung (Flakstellungen)

Flächen zur  Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung Nr. 4

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Vorhandene Gebäude 

380

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von bodenständigen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, siehe textliche Festsetzung Nr. 4   

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

KENNZEICHNUNGEN gem. § 9 (5) BauGB

Altlastenfläche gem. § 9 (5) Nr. 3 BauGB

Gewässertrasse 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Leitungsrecht belastete Fläche zugunsten der VersorgungsträgerL

RECHTSGRUNDLAGEN
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
(GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung.

Baugesetzbuch (BauGB)
zeit gültigen Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) in der derzeit gültigen Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NRW) 
kanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
- BNatSchG -) 

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz - LG -)
derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG -)
der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) in der derzeit gültigen Fassung.

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV -)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung 1990 - PlanzV 90 -)
der derzeit gültigen Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -)
kanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -)
machung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz
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TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (4- 10) BauNVO)

1.1 Das Industriegebiet wird nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Ei-
genschaften gegliedert und eingeschränkt. Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Im-
missionsgrad, wie sie im Bebauungsplan entsprechend der Abstandsliste 2007 (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12.10.2007) unter der lfd. Nr. (Abstandsklasse) aufgeführt sind. Die unzulässigen Be-
triebsarten sind im entsprechenden Bereich des Plangebietes festgesetzt. Die Abstandsliste ist als Anla-
ge Bestandteil der Begründung.

1.2 Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklasse (hö-
heres Abstandserfordernis), wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie
die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nachweislich nicht
überschreiten.

1.3 Im Industriegebiet sind die gem. § 9 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnun-
gen für Aufsichts- und Betriebsleiter und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.4 In dem festgesetzten Industriegebiet ist Einzelhandel unzulässig.

1.5 Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen des innerhalb des Plangebietes
ansässigen Industriebetriebes sind zulässig, sofern der Immissionsschutz der in der Umgebung des Plan-
gebietes vorhandenen Wohnnutzungen gewahrt wird.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

STADT DETMOLD
BEBAUUNGSPLAN NR. 01-19/II

"NEUER DEICHSKAMP"

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bo-
denschutzgesetz -BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI.IS. 502) in der derzeit gültigen Fassung.
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